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#ST# Bundesbeschluss
über

die Aufnahme von Anleihen des Bundes

(Vom 10. Dezember 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

gestutzt auf Artikel 85, Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. September 19631),

beschliesst :

Art. l

Der Bundesrat wird für die Legislaturperiode 1963 bis 1967 ermächtigt,
Anleihen aufzunehmen :

a. zur Konversion der zur Kückzahlung fälligen oder gekündigten Anleihen;
6. zur Deckung der finanziellen Bedurfnisse des Bundes.

Art. 2

Die Anleihen haben sich im Eahmen der zur Zeit der Begebung allgemein
üblichen Bedingungen zu bewegen. Sie sind in Form von Obligationen, Kassa-
scheinen oder Verpflichtungen des Eidgenössischen Schuldbuches, Buchschul-
den, Eeskriptionen oder in einer ändern geeignet erscheinenden Forra zu be-
geben.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 4.Dezember 1963.

Der Präsident : L. Daniotli
Der Protokollführer: F.Weber

1) BEI 1963, II, 433.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 10.Dezember 1963.
Der Präsident : Otto Hess
Der Protokollführer : Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschhesst :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 10. Dezember 1963.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,
Der Bundeskanzler :

7i4o Ch. Oser
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